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Bebauungsplan Nr. 184, 8. Änderung - Dreyerstraße –  
 

Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13 a BauG B 
 

Bisheriges Verfahren und Geltungsbereich 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
Bisherige Drucksachen-Beschlüsse: 
 
 15-2999/2007 Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
 0976/2008 Beschluss über Stellungnahmen; Aufstellungsbeschluss 
 
 15-2761/2009 Erneuter Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
 1425/2010 Beschluss über Stellungnahmen, erneuter Aufstellungsbeschluss 
 
 1291/2013 Auslegungsbeschluss 
 
 
 

61.11/15.11.2013 

Stadtplanung Nord 
 
Stadtteil Calenberger Neustadt  
 
 
 
Geltungsbereich: 
 
Der Geltungsbereich wird begrenzt 
durch das Grundstück Dreyerstraße 
2A im Norden, die Dreyerstraße im 
Osten sowie die Leine im Süden und 
Westen.  
 


